




Moderne Böschungssicherung:
Bisher nur mit wenig ansprechenden Betonwänden ausführbare 
Böschungssicherungen sind mit einer besonderen Variante unseres 
Systems realisierbar.

Der große Rundkorb steht für Schutz und Design. Je nach Geschmack und 
Zweck können die Wände in Säulenoptik oder versetzter Verbundoptik ge-
staltet werden. Die Montage erfolgt schnell und einfach. Zusätzlich kann der 
große Rundkorb als Lärmschutz und auch zur Böschungssicherung ver-
wendet werden. Eine Befüllung mit Erde, Beton- optional in Verbindung mit 
entsprechenden Absorbermaterialien - lässt eine hochabsorbierende und 
doch natürliche Schutzwand gegen Schall entstehen.

RUNDKORB MAXI
EINE RUNDE SACHE
FÜR VIELFÄLTIGSTE ANWENDUNGEN

Technische Daten
Techn. Drahtstärke
Horizontal 4,5 und 5 mm
Maschenweite 50 x 100 mm
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KIESFASSADE
DIE „HÜLLE“
FÜR IHR ZUHAUSE

SYSTEM KORB:

Der Fassadenkorb ist ein rundumgeschweißtes Gitterelement zur dauerhaf-
ten Verblendung von alten renovierungsbedürftigen Mauern, sowie aus op-
tischen Gründen bei neu errichteten Bauwerken.

Durch den Einsatz eines feinmaschigen (2,5 x 20 cm) Gitterelements eignet 
sich der Fassadenkorb optimal zur Befüllung mit Kies. Dadurch ergibt sich 
der Vor teil eines geringen Gewichtes (ca. 150 kg / m2) bzw. einer geringeren 
Tiefe (ca. 10 cm).

Die Befestigung erfolgt mit speziellen Montageprof ilen, welche je nach Mau-
erqualität bzw. Mauer typ ausgeführ t werden.

Technische Daten
Techn. Drahtstärke
Horizontal 2 x 6 mm
Vertikal 1 x 5 mm
Maschenweite 25 x 200 mm

34 |  STONEBOX-PRODUKTE



SYSTEM FASSADENTRÄGER:

Das Fassadenträger-System bietet die Möglichkeit Wände und Mauern zu verkleiden und 
das mit einer Tiefe von nur ca. 8 cm. Neben den architektonischen Gesichtspunkten liegen 
die Vor teile der Kiesfassade hauptsächlich in der Wir tschaftlichkeit der Gebäudenutzung:

Kosten für Anstrich und Putzausbesserungen entfallen, die optimale Verbindung von Design 
und Funktion. Dies bietet Architekten und Bauherren großen Gestaltungsfreiraum, um Häu-
sern und Bauwerken den Reiz des Besonderen zu verleihen. Die Montage erfolgt einfach 
mittels eines Trägersystems welches an der zu verkleidenden Wand befestigt wird.
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SÄULENZAUN
RUND & ECKIG

Mit dem modernen Säulenzaun – erhältlich als Rundsäule oder eckige Säule 
- steht ein Einfriedungssystem aus Steinkörben zur Verfügung, mit dem rasch 
und preisgünstig elegante und formschöne Zaunlösungen realisier t werden 
können. Die Fundamentierung, aufgrund des kleinen Durchmessers der Säu-
len, erfolgt durch eine im Korb liegende Stützkonstruktion (Formrohr in oder 
auf dem Betonfundament veranker t). Die Gitterelemente werden mit Hilfe 
von Spiralen und/oder Klammern an den Säulen befestigt.

Optional besteht auch die Möglichkeit einen Deckel zu montieren

Flexibel und optisch ansprechend

Lieferbare Rundsäulen
Maschenweite 50 x 100 mm

Typ ø Durchmesser Höhe

rundsäulenzaun K1 25 cm 100 cm

rundsäulenzaun K2 30 cm 100 cm

rundsäulenzaun K3 30 cm 150 cm

rundsäulenzaun K4 40 cm 150 cm

Lieferbare Rundsäulen
Maschenweite 30 x 100 mm

Typ ø Durchmesser Höhe

rundsäulenzaun K5 20 cm 100 cm

rundsäulenzaun K6 25 cm 100 cm

rundsäulenzaun K7 30 cm 100 cm
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Eckige Säulen als Sonder-
anfer tigung erhältlich

Steher innenliegend
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HOCHBEET
ARBEITSERLEICHTERUNG & BLICKFANG
FÜR IHREN GARTEN

Im naturnahen Gartenbau ist das Hochbeet weit verbreitet. Dies liegt vor 
allem an den Vor teilen des aufrechten Arbeiten, der Witterungs- und Frost-
beständigkeit, dem Schutz vor Schnecken und Wühlmäusen und dem leich-
ten Selbstaufbau. Die verschiedenen Füllmöglichkeiten lassen Ihnen viel Ge-
staltungsfreiraum und die Möglichkeit Ihr Hochbeet perfekt auf Ihren Gar ten 
abzustimmen.

Eckige Hochbeete

Typ Länge Tiefe Höhe Füllmaterial

HB 1 254 cm 124 cm 63 cm ca. 800 kg

HB 2 254 cm 124 cm 83 cm ca. 1.000 kg

Runde | ovale Hochbeete

Typ Höhe Füllmaterial

HB Rund mit 10 Elementen 80 cm ca. 1.600 kg

HB Erweiterungselement 80 cm ca. 160 kg
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Nicht nur praktisch sondern auch funktionell und optisch ansprechend prä-
sentier t sich die Kräuterschnecke. Sie kann mit Materialien Ihrer Wahl befüllt 
werden. Durch den geringen Platzbedarf ist sie auch für kleinere Gär ten 
geeignet.

KRÄUTERSCHNECKE
NATURNAHE OPTIK
FÜR IHREN GARTEN

Kräuterschnecke rund

Typ Höhe Ø Durchm. Füllmaterial

Kräuterschnecke S 50 cm 100 cm ca. 250 kg

Kräuterschnecke L 60 cm 140 cm ca. 600 kg

VORTEILE

 » Langjährige Lebensdauer
 » Ideale Arbeitshöhe
 » Schutz vor Schädlingen
 » Leichter Selbstauf bau

Für Ihr Hochbeet und Ihre Kräuter-
schnecke bieten wir diverse Füllungen 
an. (siehe Steinkorbfüllungen Seite 7). 
Das gewählte Füllmaterial können Sie 
auch abgefüllt in Big-Bags erhalten.

Kräuterschnecke oval

Typ Höhe Ø Durchm. Füllmaterial

Kräuterschnecke S 90 cm 130-170 cm ca. 500 kg

Kräuterschnecke L 90 cm 190-280 cm ca. 1.300 kg

Kräuterschnecke rund

Kräuterschnecke ovalKräuterschnecke oval
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BETONQUADER/BLÖCKE
FLEXIBEL ,  EINFACH & STABIL
FÜR VIELE EINSATZBEREICHE

Die Betonblöcke sind ein f lexibles, einfaches, jedoch sehr stabiles, Beton-
blockystem (ein überdimensionales Lego-Baukastensystem) für vielseitige 
Einsatzgebiete.

Für die gewerbliche Nutzung, in der Landwirtschaft, im privaten Bereich 
als stationäre oder f lexible Trennwände wie zum Beispiel für...

einfach & f lexibel zu errichten, leicht umstellbar

jederzeit problemlos und kostengünstig umzubauen bzw. zu erweitern

sehr stabile und standfeste Ausführung

kein aufwändiges Fundament erforderlich

• Hackschnitzel, Getreide, Kompost

• Schuttgüter aller Ar t wie Steine, Kies,...

• als Fundament für Container, Mobilräume u.ä.

• zur Böschungssicherung

• als Begrenzungs- und Leitwände

• Hallenbau
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Lieferbare Betonquader-Module

Abmessungen Volumen Gewicht

Typen Länge Tiefe Höhe pro Würfel pro Würfel]

01 Betonquader [80-40-40] 80 cm 40 cm 40 cm 0,128 m³ 320 kg

02 Betonquader [160-40-40] 160 cm 40 cm 40 cm 0,256 m³ 640 kg

03 Betonquader [80-40-80] 80 cm 40 cm 80 cm 0,256 m³ 640 kg

04 Betonquader [160-40-80] 160 cm 40 cm 80 cm 0,512 m³ 1.280 kg

05 Betonquader [60-60-60] 60 cm 60 cm 60 cm 0,216 m³ 540 kg

06 Betonquader [90-60-60] 90 cm 60 cm 60 cm 0,324 m³ 810 kg

07 Betonquader [150-60-60] 150 cm 60 cm 60 cm 0,540 m³ 1.350 kg

08 Betonquader [180-60-60] 180 cm 60 cm 60 cm 0,648 m³ 1.620 kg

09 Betonquader [80-80-80] 80 cm 80 cm 80 cm 0,512 m³ 1.280 kg

10 Betonquader [160-80-80] 160 cm 80 cm 80 cm 1,024 m³ 2.560 kg

11 Betonquader [160-80-40] 160 cm 80 cm 40 cm 0,512 m³ 1.280 kg

12 Betonquader [160-80-80 Dach] 160 cm 80 cm 80 cm 0,768 m³ 1.850 kg

13 Betonquader [160-80-80 schräg] 160 cm 80 cm 80 cm 0,768 m³ 1.850 kg
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1. Vertragsinhalt
Unsere Angebote und Preise sind, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, freiblei-
bend. Lieferungen erfolgen nur auf Grund der nachstehenden Lieferbedingungen, die 
durch Auftragserteilung vollinhaltlich anerkannt gelten und für Lieferer und Besteller 
verbindlich sind. Sie gelten auch für alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Nach-
lieferungen, Abweichungen bzw. Ergänzungen zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. Einkaufsbedin-
gungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, selbst dann nicht, wenn in diesen die 
Gültigkeit derselben als ausdrückliche Bedingung genannt wird. Die Preisstellung erfolgt 
auf Grund der am Tag der Anbotserstellung geltenden Kostenbestandteile. Sollten sich 
diese ändern, dann ändern sich verhältnismäßig auch die Preise. Alle unsere Preise 
sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer wird bei der Fakturierung hinzugerechnet. Die 
Verlegerichtlinien für RAWE-Steinkörbe, die beigefügt werden, sind Bestandteile der 
vertraglichen Vereinbarungen.

2. Pläne und Unterlagen
Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige technische Unterlagen, welche auch 
Teil des Angebotes sein können, bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Ab-
bildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers. Jede Verwertung, Vervielfäl-
tigung, Reproduktion, Verbreitung und Aushändigung an Dritte, Veröffentlichung und 
Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers erfolgen.

3. Lieferung
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die den 
Lieferschein unterzeichnenden Personen gelten uns gegenüber als zur Abnahme und zur 
Bestellung bevollmächtigt. Liegt eine solche Bevollmächtigung nicht vor, haftet der Un-
terzeichner des Lieferscheines persönlich. Die Aufzeichnungen des Lieferscheines sind 
auch dann maßgebend, wenn infolge Abwesenheit des Bestellers, seines Bevollmäch-
tigten oder einer seiner Leute der Lieferschein nicht unterfertigt wird. Stehzeiten des 
Fuhrwerkes, die durch Verzögerungen entstehen, welche der Besteller zu verantworten 
hat, gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung durch unsere Fahrzeuge müssen diese 
auf guter und ausreichend befestigter Straße an die Übergabestelle heranfahren können. 
Die Entladung muss unverzüglich bei Ankunft auf der Baustelle möglich sein. Wir fahren 
von der öffentlichen Straße an die Entladestelle nur unter der Voraussetzung und unter 
ausdrücklicher Zusicherung des Bestellers, dass diese Strecke für das Befahren durch 
unsere Fahrzeuge geeignet ist. Von der Zufahrt ausgehende Gefahren und Zufälle sind 
vom Besteller zu vertreten.

4. Verrechnung
Für die Verrechnung gelten Maße, Anzahl und Stundenaufwand laut unterzeichnetem 
Lieferschein.

5. Gefahrenübergang
Die Gefahr geht spätestens nach der Verladung der Ware ab Werk auf den Besteller über. 

6. Gewährleistung
Der Besteller hat die von uns angelieferten Materialien vor Verwendung/Verarbeitung 
zu prüfen und uns bei sonstigem Verlust von Gewährleistungs- und Schadenersatzan-
sprüchen von allfälligen Mängeln unverzüglich zu verständigen. Offensichtliche Mängel 
müssen innerhalb einer Frist von acht Tagen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt 
werden, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausge-
schlossen. Für von uns verschuldete Schäden haften wir nur im Falle der groben Fahr-
lässigkeit oder des Vorsatzes. Bei leichter Fahrlässigkeit ist der Ersatz von Schäden, die 
auf eine mangelhafte oder verspätete Lieferung zurückzuführen sind, ausgeschlossen. 
Die Haftung aus Mängeln setzt die volle Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingun-
gen voraus. Schadenersatzansprüche sind prinzipiell der Höhe nach mit dem Fakturen-
wert der gelieferten Ware begrenzt. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Die Steinkorbfüllung ist 
ein Naturprodukt. Struktur- oder Farbschwankungen sind daher natürlich und berechti-
gen zu keiner Reklamation. Ebenso sind Unterschiede in den Korngrößen möglich.

7. Zahlung
Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten. 
Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist ein Drittel des Preises bei 
Erhalt der Auftragsbestätigung, ein Drittel bei halber Lieferzeit und der Rest bei Liefe-
rung fällig. Von uns gewährte Skonti sind den Fakturen zu entnehmen - Skontofristen 
verstehen sich ab Fakturendatum. Bei Überschreitung des in der Faktura angegebenen 
Nettozahlungszieles werden Verzugszinsen ab dem Tag der Fälligkeit der Rechnung von 
4 % über der jeweiligen Bankrate, mindestens aber 12 % p.a. in Anrechnung gebracht. 
Bei Zahlungsverzug hat der Besteller auch die Kosten außergerichtlicher Mahnung zu 
ersetzen. Für die Verrechnung gelten die Maße und Mengen laut Lieferschein. Soweit wir 
zahlungshalber Wechsel oder Scheck entgegengenommen haben, sind wir bei Änderung 
der Bonität, bei Zahlungsstockungen oder Änderungen der für die Hinnahme des Wech-
sels maßgeblichen Umstände berechtigt, unter Beibehaltung der Innehabung des Wech-
sels, unsere Forderung vor Fälligkeit des Wechsels aus dem Grundgeschäft geltend zu 
machen. Ist zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Wechsels kein vollstreckbarer Titel aus 
dem Grundgeschäft in unseren Händen, sind wir berechtigt, daneben unsere Forderung 
aus dem Wechsel geltend zu machen. Die Aufrechnung von Ansprüchen ist unzulässig.

8. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, unserer sämtlichen mit der Liefe-
rung im Zusammenhang stehenden Forderungen, unser Eigentum. Wird die Ware verar-
beitet oder mit anderen Gegenständen verbunden, sind wir Miteigentümer an der neuen 
Sache in Höhe des Anteils, der sich aus dem Wert der verarbeiteten Vorbehaltsware 
zum Wert der neuen Sache ergibt. Der Besteller ist berechtigt, die Ware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr weiterzugeben, solange er mit der Zahlung nicht in Verzug 
ist. Mit unseren Waren hergestellte Bauwerke dürfen erst nach vollständiger Zahlung 
unserer Forderungen übergeben werden. Der Käufer tritt bereits jetzt – ohne dass es 
noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf – die ihm aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltware gegen seine Abnehmer entstehenden Ansprüche zur Tilgung aller 
unserer Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes 
unserer Lieferung. Dies gilt entsprechend bei Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermengung. Werden unsere Waren oder die daraus hergestellten Sachen wesentliche 
Bestandteile des Grundstückes eines Dritten, so tritt der Käufer schon jetzt seine dafür 
erworbenen Forderungen, die auch seine übrigen Leistungen decken können, mit allen 
Nebenrechten an uns ab, und zwar in Höhe des Wertes unserer Materiallieferung. Soweit 
von uns gefordert, hat der in Verzug geratene Käufer die Abtretung seinen Schuldnern 
anzuzeigen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine Schuldner erfor-
derlichen Auskünfte zu geben und die dazu notwendigen Unterlagen auszuhändigen. 
Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren darf der Käufer weder verpfänden noch 
sicherungshalber übereignen. Bei etwaigen Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnah-
me durch dritte Personen, ist der Käufer verhalten, unser Eigentumsrecht geltend zu 
machen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung 
dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung. Etwaige Kosten 
von Interventionen trägt der Auftraggeber. Bei Zahlung durch den Debitor-Zessus sind 
wir berechtigt, die uns entstandenen Kosten der Einforderungen vom Besteller zu for-
dern. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Fakturenwert der gelieferten 
Ware begrenzt. 

9. Sonstiges 
Die Nichteinhaltung des Zahlungszieles berechtigt uns, den vollen Listenpreis bzw. 
gewährte Nachlässe nachzuverrechnen. Bei Nichteinhaltung des Zahlungszieles werden 
alle uns gegen den Auftraggeber zustehenden Forderungen, insbesondere auch gestun-
dete, fällig. Der Verkäufer ist in diesem Fall berechtigt, von den Lieferverpflichtungen 
zurückzutreten.

10. Erfüllungsort / Schlussbestimmung
Für alle Lieferungen und Zahlungen gilt als Erfüllungsort unser Geschäftssitz, und zwar 
auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt. Für 
alle sich zwischen uns und dem Besteller ergebenden Streitigkeiten ist das sachlich 
zuständige Gericht an unserem Sitz zuständig, wobei wir uns vorbehalten, unsere Rechte 
auch bei jedem anderen örtlich und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen. 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Abkommens 
über den Internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen. Für Verbrauchergeschäfte im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten vorstehende Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen mit der Einschränkung, dass Schadenersatz- bzw. Gewährleistungsausschlüsse 
oder die Gerichtsstandsvereinbarung nur gelten, soweit sie für Verbrauchergeschäfte 
zulässig sind.

Verkaufs- und Lieferbedingungen
STONEBOX STEINKORB-PRODUKTE

stonebox
S T E I N K O R B S Y S T E M E
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